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C. Die Gemeinden .

Nur ganz wenige Gemeinden haben eine Anrechnung eines

der Militärdienſtzeit auf das Beſoldur er gewährt ; die Ve
hältniſſe ſind hier ungemein verſchieden . Es fehlt

5
das Syſtem 5

Dienſtaltersſtufen , andere Gemeinden ſcheuen die Koſten. Aber eine Härte

iſt der heutige Zuſtand . Auch bei den Gemei 0 ſteht feſt ,
wie groß die Altersunterſchiede bei der Erreichung des Höchſtgehalts

zwiſchen Militär - und Nichtmilitäranwärtern bei den Kommunal

uſw . Verwaltungen ſind . Es kommen häufiger Altersunterſchiede
bis zu 15 und noch mehr Jahren in einzelnen Beſoldungsklaſſen vor .

Hiermit iſt der Beweis erbracht , daß die Verhältniſſe zwiſchen den

Militär - und Zivilanwärtern im Kommunal - uſw . Dienſte zum mindeſten

genau ſo ungünſtig liegen , wie dies bei den gleichen Anwärtern im

Reichs⸗ und Staatsdienſte vor Erlaß der Anrechnungsvorſchriften der

Fall war . Wenn nun dieſe Gründe dazu geführt haben , daß für die

Reichs⸗ und Staatsbehörden Anrechnungsvorſchriften erlaſſen wurden ,

ſo dürfte es wohl recht und billig ſein , für die Militäranwärter

Kommunal⸗ - uſw . Dienſte durch Anrechnungsvorſchriften gleiche Rech

zu ſchaffen , wie ſie nun ſchon ſeit 1908 die Militäranwärter 5
Reichs⸗ und Staatsdienſte genießen . Die Reichswehrmacht hat un

zweifelhaft die Grundlage geſchaffen , die eine friedliche Entwicklung
des Vaterlandes ermöglicht . An dieſer Entwicklung nehmen auch die

Kommunen uſw . in hervorragendem Maße teil . Sie haben in der rück

liegenden , unſerem Vaterlande beſchieden geweſenen Friedenszeit
einen erfreulichen wirtſchaftlichen Aufſchwung nehmen können , weil

unſere durch unermüdliche Arbeit ſchlagfertig erhaltene Armee und

Marine ſich als geeignete Werkzeuge erwieſen haben , den Frieden zu

erhalten . Aus der Notwendigkeit der Unterhaltung des ſtehenden

Heeres und der Marine ergibt ſich jedoch als weitere Folge die Über

nahme der mit dieſen Einrichtungen verbundenen Verpflichtungen .
Damit ſtehen auch die zum Zwecke der Verſorgung der Militäranwärter

im Zivildienſt erforderlich gewordenen geſetzlichen Anordnungen im

unmittelbaren und untrennbaren Zuſammenhange .

Wenn daher heute noch kein geſetzlicher Zwang für die Gemeinden

zur Anrechnung beſteht , ſo würde zunächſt kein Bedenken vorliegen ,
einen ſolchen einzuführen . Sodann ſollten es die Gemeinden ſelbſt

als eine Ehrenſache anſehen , hier nicht hinter Reich und Staat zurück

zubleiben .
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